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 Veröffentlicht am 10.11.1982

Norm

ABGB §1336 E

Rechtssatz

Soll die Konventionalstrafe nach Art der erbrachten Leistungen vor deren Mißbrauch zunächst abschrecken, bei

Erfolglosigkeit der Abschreckung aber dann auch den nicht bloß materiellen Schaden ausgleichen, erscheint es nicht

unbillig, vorweg einen Vergütungsbetrag zu vereinbaren, der das Doppelte dessen beträgt, was für die zahlenmäßig

unbeschränkte Verwendung tarifmäßig zu entrichten gewesen wäre. (Hier: Adressenmaterial).
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